
KAPITEL 2

Der Staatsrat

Artikel 66

(1) Der Staatsrat erfüllt als Organ der Volkskammer zwischen den Sitzungen 
der Volkskammer alle grundsätzlichen Aufgaben, die sich aus den Gesetzen 
und Beschlüssen der Volkskammer ergeben. Er ist der Volkskammer für 
seine Tätigkeit verantwortlich.
(2) Der Vorsitzende des Staatsrates vertritt die Deutsche Demokratische Re
publik völkerrechtlich. Der Staatsrat entscheidet über den Abschluß und die 
Kündigung internationaler Verträge der Deutschen Demokratischen Republik.

Artikel 67 j
(1) Der Staatsrat besteht aus dem Vorsitzenden, seinen Stellvertretern, den 
Mitgliedern und dem Sekretär.
(2) Der Vorsitzende, die Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglieder und 
der Sekretär des Staatsrates werden von der Volkskammer auf ihrer ersten 
Sitzung nach der Neuwahl auf die Dauer von 4 Jahren gewählt.
(3) Nach Ablauf der Wahlperiode der Volkskammer setzt der Staatsrat seine 
Tätigkeit bis zur Wahl des neuen Staatsrates durch die Volkskammer fort.

Artikel 68
Der Vorsitzende, die Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglieder und der 
Sekretär des Staatsrates leisten bei ihrem Amtsantritt der Volkskammer 
folgenden Eid: „Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des Volkes der 
Deutschen Demokratischen Republik widmen, ihre Verfassung und die Ge
setze wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen
über jedermann üben werde.“

Artikel 69
Der Vorsitzende leitet die Arbeit des Staatsrates.

Artikel 70
(1) Der Staatsrat behandelt Vorlagen an die Volkskammer und veranlaßt 
ihre Beratung in den Ausschüssen der Volkskammer.
(2) Auf Beschluß der Volkskammer oder aus eigener Initiative beruft der 
Staatsrat die Tagungen der Volkskammer ein.
(3) Der Staatsrat ist verpflichtet, die Volkskammer jederzeit einzuberufen, 
wenn ein Drittel der Abgeordneten es verlangt.

Artikel 71
(1) Der Staatsrat regelt alle grundsätzlichen Aufgaben, die sich aus den Ge
setzen und Beschlüssen der Volkskammer ergeben, durch Erlasse. Sie werden 
der Volkskammer zur Bestätigung vorgelegt.
(2) Erlasse und Beschlüsse des Staatsrates sind rechtsverbindlich.
(3) Die verbindliche Auslegung der Verfassung und der Gesetze erfolgt durch 
den Staatsrat.

Artikel 72
Der Staatsrat schreibt die Wahlen zur Volkskammer und zu den anderen 
Volksvertretungen aus.


